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Transparenz für

Energieausweise für Gebäude

Effizienz

Günther Volz

Beschlossene Sache: In einer gemein-

samen Erklärung haben im April 2007 

das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie und das Bundesministerium 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung den 

gemeinsamen Willen zur Stärkung der Ener-

gieeffizienz im Gebäudebereich betont. Mit 

dem gleichzeitigen Beschluß zur neuen En-

ergieeinsparverordnung wurde der Weg zur 

Einführung von Energieausweisen für den 

Gebäudebestand geebnet: Ab Anfang 2008 

soll der verpflichtende Energieausweis in 

drei Schritten eingeführt werden und beim 

Verkauf und der Vermietung von Gebäuden 

und Wohnungen Interessenten zugänglich 

gemacht werden. Mieter und Käufer sollen 

künftig Einblick erhalten, welche laufenden 

Energie-Kosten sie zu erwarten haben.

Anreize für Investitionen in Gebäuden
Auf dem Immobilienmarkt soll der Ausweis 

nach dem Willen der Bundesregierung zu 

einem Wettbewerbsinstrument etabliert 

werden. Energieeffizienz soll zu einem wich-

tigen Entscheidungskriterium entwickelt 

werden. Damit verspricht sich die Bundesre-

gierung eine Belebung der Investitionen im 

Gebäudesektor und einen positiven Effekt 

auf den Arbeitsmarkt. Die EU-Gebäudericht-

linie forderte von der öffentlichen Hand, in 

Sachen Energieausweis mit gutem Beispiel 

voran zu gehen. Darum muß zukünftig in 

allen Gebäuden über 1.000 Quadratmeter 

Nettogrundfläche, in denen öffentliche 

Dienstleistungen erbracht werden und die 

darum häufig von der Bevölkerung aufge-

sucht werden, ein Energieausweis an einer 

gut sichtbaren Stelle ausgehängt werden. 

Bedarfsorientierte Energieausweise werden 

Pflicht bei Inanspruchnahme öffentlicher 

Mittel für Sanierungsmaßnahmen.

Geltungsbereich
Vor Inkrafttreten der neuen EnEV bedarf es 

noch der Zustimmung des Bundesrates. Die 

Verordnung tritt voraussichtlich im Herbst 

2007 in Kraft. Die neue EnEV gilt für alle 

beheizten und gekühlten Gebäude bezie-

hungsweise Gebäudeteile. Sonderrege-

lungen gelten für Gebäude, die nicht regel-

mäßig geheizt, gekühlt oder genutzt werden 

(zum Beispiel Ferienhäuser), die nur für kur-

ze Dauer errichtet werden (Zelte, Tragluft-

hallen) oder für ganz spezielle Nutzungen 

wie beispielsweise Ställe und Gewächshäu-

ser. Sie verlangt die Einführung von Energie-

ausweisen und regelmäßige Inspektionen 

von Klimaanlagen. Auch für bestehende 

Nichtwohngebäude – wie zum Beispiel Bü-

rogebäude, Läden oder Werkstätten, soweit 

sie auf normale Innentemperaturen beheizt 

werden – müssen künftig Energieausweise 

ausgestellt werden.

Für Neubauten und wesentliche Um-

bauten ist ein Energiebedarfsausweis heu-

te schon Pflicht. Bereits mit der EnEV 2002

wurden Energieausweise für Neubauten 

eingeführt.

Für Wohngebäude mit fest installierten 

Klimaanlagen ist zukünftig auch die benö-

tigte Kühlenergie analog dem Verfahren 

bei Nichtwohngebäuden zu berücksichti-

gen, die eingebaute Beleuchtung bleibt bei 

Wohngebäuden unberücksichtigt.

Anforderungen an Nichtwohngebäude
Die Anforderungen an neue Nichtwohnge-

bäude werden wie bei Wohngebäuden über 

den Jahres-Primärenergiebedarf definiert. 

Die Bilanz umfaßt jedoch zusätzlich zum 

Energiebedarf für Heizung, Warmwasser-

bereitung und Lüftung auch die Anteile für 

Kühlung und eingebaute Beleuchtung.

Die Anforderungen werden über ein 

Referenzgebäude festgelegt, das dem tat-

sächlichen Gebäude in Geometrie, Net-

togrundfläche, Ausrichtung und Nutzung 

entspricht, dessen technische Ausführung 

nach Anhang 2 der EnEV definiert ist. Als 

Nebenanforderungen werden die energe-

tische Qualität der Gebäudehülle und die 

Begrenzung des Sonneneintragskennwertes 

vorgeschrieben.

Ausweispflicht
Energieausweise müssen ausgestellt wer-

den, wenn Gebäude oder Gebäudeteile 

neu gebaut, verkauft, verpachtet, vermietet 

oder geleast werden. Der Energieausweis 

wird am 1. Januar 2008 für Wohngebäude 

Pflicht, die bis 1965 fertig gestellt wurden, 

für jüngere Wohngebäude am 1. Juli 2008 

und für Nichtwohngebäude am 1. Januar 

2009.

Bei Modernisierungen, An- oder Aus-

bauten muß nur dann ein Energieausweis 

ausgestellt werden, wenn im Zuge der 

Modernisierung eine ingenieurmäßige Be-

rechnung des Energiebedarfs des gesamten 

Gebäudes erfolgt, die eine kostengünstige 
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Vorbild für den 
Energieausweis der 
kommenden Jahre: 
Energiepass der 
dena

Ausstellung des Ausweises ermöglicht. Fin-

det in einem Gebäude kein Nutzerwechsel 

statt und ergeben sich auch keine anderen 

Gründe, die zur Ausstellung verpflichten, 

besteht kein gesetzlicher Zwang, einen 

Energieausweis auszustellen. Für kleine 

Gebäude mit weniger als 50 Quadratmeter 

Nutzfläche müssen keine Energieausweise 

ausgestellt werden.

Rechtswirkung
Der Energieausweis soll lediglich der Infor-

mation dienen. Auch wenn der reale Ener-

gieverbrauch deutlich von den Angaben im 

Energieausweis abweicht, kann hierdurch 

weder eine Mietminderung begründet noch 

ein Kaufpreis nachträglich angefochten 

werden. Auch die Umsetzung der Moder-

nisierungshinweise ist nicht verpflichtend. 

Wer potenziellen Käufern oder Mietern kei-

nen Energieausweis vorlegt, muß jedoch mit 

einem Bußgeld rechnen.

Anwendung, Qualität und Inhalt der 
Energieausweise
Energieausweise werden in der Regel für 

das gesamte Gebäude und nicht für einzel-

ne Gebäudeteile oder Wohnungen erstellt.

Die Energieeffizienz eines Gebäudes 

wird mit einem bestimmten Energiekenn-

wert überschlägig gekennzeichnet und 

bewertet. Die Energieeffizienz kann ent-

weder als Energiebedarf nach normierten 

Nutzungsbedingungen des Gebäudes oder 

aber als Energiekennwert auf der Grundla-

ge des gemessenen tatsächlichen Energie-

verbrauchs im Energieausweis angegeben 

werden.

Für Neubauten sowie bei Modernisierungen, 

An- oder Ausbauten, in deren Verlauf eine 

Berechnung des Energiebedarfs des gesam-

ten Gebäudes erfolgt, müssen Energieaus-

weise auf der Grundlage des berechneten 

Energiebedarfs ausgestellt werden.

Bedarfsausweis versus Verbrauchs-
ausweis
Zur Auswahl stehen zwei Bezugsgrößen: der 

gemessene Verbrauch oder der berechnete 

Bedarf eines „Norm-Nutzers“. Der gemes-

sene Verbrauch kann leicht am Energiezäh-

ler abgelesen werden, ist aber auf Grund der 

Einflußgrößen der aktuellen Nutzung nicht 

aussagekräftig. Der mitunter erhebliche Ein-

fluß eines Vormieters infolge individueller 

Betriebsweise läßt sich nicht erkennen.

Quelle: Deutsche 
Energie-Agentur 
GmbH (dena)
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Für Mieter, Käufer und Betreiber von Gebäu-

den ist entscheidend, welche energetische 

Qualität das Gebäude hat. Der Energieaus-

weis soll die energetische Qualität von Ge-

bäuden transparent machen und nicht das 

Nutzerverhalten beschreiben. Die Fachleute 

aller Branchen haben in den letzten Mona-

ten eindringlich darauf hingewiesen, daß der 

Energieausweis ausschließlich auf der Basis 

des prognostizierten Bedarfs erstellt wer-

den darf. Bedarfswerte werden unter stan-

dardisierten Randbedingungen berechnet, 

beschreiben die energetische Qualität des 

Gesamtsystems von Gebäude, Fassade und 

technischen Anlagen und sind frei von indi-

viduellen Nutzereinflüssen und Manipulati-

onen. Die von der EU-Richtlinie geforderten 

energetischen Modernisierungsvorschläge 

bei Energieausweisen lassen sich nur ver-

lässlich erarbeiten, wenn Bestandsgebäude 

vorher durch Experten gründlich untersucht 

wurden.

Festlegungen für Wohngebäude im 
Bestand
Für Wohngebäude mit bis zu vier Wohn-

einheiten muß der bedarfsorientierte En-

ergieausweis verwendet werden, wenn sie 

vor Geltung der Wärmeschutzverordnung 

1978 errichtet wurden. Wahlfreiheit besteht 

bei Wohngebäuden aus dieser Zeit, die ent-

weder schon bei der Baufertigstellung den 

energetischen Stand der ersten Wärme-

schutzverordnung von 1978 aufwiesen oder 

durch Modernisierungen auf diesen Stand 

gebracht wurden.

Für Wohngebäude bis zu vier Wohnein-

heiten besteht Wahlfreiheit zwischen be-

darfs- und verbrauchsorientiertem Ausweis, 

wenn sie auf der Grundlage der Wärme-

schutzverordnung 1978 oder später errich-

tet wurden. Für Wohngebäude mit mehr als 

vier Wohneinheiten gilt unabhängig vom 

Baujahr die Wahlfreiheit.

Für Nichtwohngebäude wie Bürogebäu-

de, Geschäftshäuser usw. dürfen bedarfs- 

oder verbrauchsorientierte Energieausweise 

nach Wahl des Eigentümers oder Vermieters 

verwendet werden.

Übergangsregeln
Nach Inkrafttreten der neuen Verordnung 

voraussichtlich im Herbst 2007 bis minde-

stens 31. Dezember 2007 gilt die uneinge-

schränkte Wahlfreiheit zwischen Bedarfs-

ausweis und Verbrauchsausweis für alle 

Gebäude. Die Energieausweise haben eine 

Gültigkeitsdauer von zehn Jahren. Vor In-

krafttreten der neuen EnEV ausgestellte 

Energieausweise, die von Gebietskörper-

schaften oder auf deren Veranlassung nach 

einheitlichen Regeln ausgestellt wurden, 

bleiben weiter gültig.

Wie sieht ein Energieausweis aus?
Aufbau und Inhalt von Energieausweisen 

müssen einheitlich sein. Der Energieausweis 

enthält auf vier Seiten die wesentlichen Ge-

bäudedaten, das „Energielabel“ sowie leicht 

verständliche Vergleichswerte und Moderni-

sierungsempfehlungen. Immer dann, wenn 

in dem Gebäude kostengünstige Maßnah-

men zur Verbesserung der Energieeffizi-

enz möglich sind, muß der Energieausweis 

Modernisierungsempfehlungen enthalten. 

Diese geben dem Gebäudeeigentümer erste 

wichtige Hinweise über Verbesserungsmög-

lichkeiten am Gebäude, ersetzen aber keine 

ausführliche Energieberatung. Ein Formular-

muster ist im Anhang der EnEV enthalten. 

Die Deutsche Energie Agentur dena wird die 

offiziellen Formularmuster im Internet veröf-

fentlichen.

Wer darf ausstellen?
Für Neubau-Energieausweise sollen die be-

stehenden landesrechtlichen Regelungen 

für Energiebedarfsausweise weiter gelten. 

Danach sind in der Regel die sogenannten 

Bauvorlageberechtigten, teilweise auch be-

stimmte Sachverständige (zum Beispiel für 

Schall- und Wärmeschutz) ausstellungsbe-

rechtigt.

Für Energieausweise in Bestandsgebäu-

den soll es eine bundeseinheitliche Rege-

lung geben, wobei zwischen Wohn- und 

Nichtwohngebäuden unterschieden wird. 

Nach EnEV müssen Aussteller eine „bauna-

he“ Ausbildung als Eingangsqualifikation 

absolviert haben.

Zur Ausstellung von Energieausweisen 

für Wohn- und Nichtwohngebäude sind be-

rechtigt: Absolventen von Diplom-, Bache-

lor- oder Masterstudiengängen an Universi-

täten, Hochschulen oder Fachhochschulen 

in den Bereichen Architektur, Hochbau, 

Bauingenieurwesen, Gebäudetechnik, Bau-

physik, Maschinenbau oder Elektrotechnik.

Darüber hinaus sind ausschließlich für 

die Ausstellung von Energieausweisen für 

Wohngebäude berechtigt: Absolventen 

von Hoch- und Fachhochschulen der Fach-

richtung Innenarchitektur, Handwerksmei-

ster des Bau- und Installationshandwerks 

im weiteren Sinne sowie Schornsteinfeger, 

staatlich anerkannte und geprüfte Techniker 

der Bereiche Hochbau, Bauingenieurwesen 

oder Gebäudetechnik.

Zusätzlich zur obigen Eingangsqualifi-

kation müssen alle Aussteller eine der fol-

genden Voraussetzungen erfüllen: Studien-

schwerpunkt im Energiesparenden Bauen 

oder einschlägige zweijährige Berufser-

fahrung, eine Fortbildung nach den Vor-

gaben der EnEV (geregelt in Anhang 11), 

Bauvorlageberechtigung nach Landesrecht; 

liegen Einschränkungen der Bauvorlagebe-

rechtigung vor, gelten diese auch bei der 

Ausstellung von Energieausweisen. Für Ver-

brauchs- und Bedarfsausweise gelten diesel-

ben Qualifikationsanforderungen.

Zur Kostenbegrenzung darf auf Pau-

schalen und fachlich gesicherte Erfahrungs-

werte zurückgegriffen werden. Auch eine 

Begehung des Gebäudes durch einen Gut-

achter ist nicht vorgeschrieben, kann aber 

im Einzelfall erforderlich sein.

Bei bestehenden Gebäuden besucht je-

doch in vielen Fällen ein fachkundiger Aus-

steller das Gebäude und nimmt vor Ort die 

notwendigen Gebäudedaten (wie Maße, 

Verbrauchsdaten, energetische Qualität der 

Außenbauteile und der Heizungsanlage) auf 

und erstellt auf dieser Grundlage den Ener-

gieausweis und die Modernisierungsemp-

fehlungen. Es soll aber auch möglich sein, 

daß der Eigentümer die notwendigen Daten 

selbst erhebt (zum Beispiel mit Hilfe eines 

im Bundesanzeiger veröffentlichten Frage-

bogens) und an den Aussteller übermittelt. 

Dieser kann dann auf dieser Grundlage ei-

nen Energieausweis ausstellen, es sei denn, 

er hat nach Prüfung der Daten Zweifel an 

deren Richtigkeit.
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Verfahren zur Bewertung der 
Energieeffizienz: Vornormenreihe
DIN V 18599
Für beide Energieausweisarten sind Berech-

nungsvorschriften durch die EnEV geregelt. 

Zur energetischen Bewertung im Zweckbau 

mit den Energieausweisen sind bisher nicht 

vorhandene Rechenverfahren und tech-

nische Regeln entwickelt worden.

Bei der Bewertung von Nichtwohnge-

bäuden geht neben dem Energiebedarf für 

Heizung und Warmwasserbereitung auch 

der Energiebedarf für Kühlung, Lüftung und 

eingebaute Beleuchtung in die Bewertung 

ein. Für den Bedarfsausweis wird hierfür 

die DIN V 18599 als Berechnungsmethode 

verwendet. Sie berücksichtigt die gegen-

seitige Beeinflussung von Energieströmen, 

denn daraus entstehen planerische Konse-

quenzen.

Die zehn Teile der Vornorm behandeln 

jeweils einzelne Themenschwerpunkte. 

Ausgehend von der Nutzenergie über die 

Endenergie bis zur Primärenergie folgt die 

Bilanzierung den in der Praxis bewährten 

Methoden. Um den hohen Einfluß der 

Nutzung in Nichtwohngebäuden berück-

sichtigen zu können, muß ein Gebäude in 

Zonen mit einheitlichen Nutzungsrandbe-

dingungen eingeteilt werden.

Teil 1 beschreibt die Bilanzierungs- und 

Zonierungsregeln, definiert die Schnittstel-

len zu anderen Teilen der Norm und festge-

legten Primärenergiefaktoren.

Die Teile 2 – 8 behandeln die Ermittlung 

der Nutzenergie für konditionierte Gebäu-

deteile und Regeln für die Ermittlung der 

Energieeffizienz der Anlagentechnik.

Teil 9 beschreibt die primärenergetische 

Bewertung von Energieaufwendungen bei-

spielsweise in Blockheizkraftwerken. Die 

Randbedingungen für unterschiedliche Nut-

zungen in Gebäuden können aus dem Teil 

10 als standardisierte Nutzungsprofile ent-

nommen werden. Hier finden sich auch ty-

pische Kennwerte für die Energieberatung.

Zu den Berechnungsverfahren werden 

Randbedingungen für verschiedene Nut-

zungen angegeben. Das Berechnungsver-

fahren erlaubt die Ermittlung des langfri-

stigen Energiebedarfs für Gebäude und die 

Abschätzung der Einsatzmöglichkeiten er-

neuerbarer Energien. Damit ist das Verfah-

ren für eine Energiebedarfsbilanzierung von 

Gebäuden mit teilweise festgelegten Rand-

bedingungen im Rahmen des öffentlich-

rechtlichen Nachweises geeignet. Darüber 

hinaus kann der Energiebedarf von Gebäu-

den mit frei wählbaren Randbedingungen 

bilanziert werden.

Durch die gemeinschaftliche Bewertung 

des Baukörpers, der Nutzung und der An-

lagentechnik unter Berücksichtigung der 

gegenseitigen Wechselwirkungen wird der 

integrale Ansatz verwirklicht.

Inhaltsübersicht:

1. Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Be-

griffe, Zonierung und Bewertung der Ener-

gieträger

2. Nutzenergiebedarf für Heizen und Küh-

len von Gebäudezonen

3. Nutzenergiebedarf für die energetische 

Luftaufbereitung

4. Nutz- und Endenergiebedarf für Be-

leuchtung

5. Endenergiebedarf von Heizsystemen

6. Endenergiebedarf von Wohnungslüf-

tungsanlagen und Luftheizungsanlagen für 

den Wohnungsbau

7. Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- 

und Klimakältesystemen für den Nichtwoh-

nungsbau

8. Nutz- und Endenergiebedarf von Warm-

wasserbereitungssystemen

9. End- und Primärenergiebedarf von 

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen

10. Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten

Optimierte Tageslichtnutzung bringt 
Effizienzvorteile
Das Bewertungsverfahren berücksichtigt 

auch, daß optimierte Tageslichtnutzung, 

Tageslichtarchitektur, Fassade und Tages-

lichtsysteme einen wesentlichen Beitrag zur 

Gesamtenergieeffizienz liefern und enthält 

dafür das notwendige Berechnungs- und 

Bilanzierungsverfahren. Bei gutem Son-

nenschutz, Blendschutz und verbessertem 

Tageslichteintrag in die Raumtiefe wird der 

Bauherr und sein Gebäude mit günstigen 

Bedarfswerten „belohnt“ (die sich in der 

Praxis eher noch positiver auswirken wer-

den). Andernfalls erhält er Vorschläge zur 

Modernisierung. Damit kann diese Norm 

innovationsfördernd wirken und Effizienz-

technologien bei Gläsern, Fassaden und 

Tageslichtsystemen zu einer schnelleren 

Umsetzung im Markt verhelfen (weitere 

Hinweise und Infos über die Fördergemein-

schaft innovative Tageslichtnutzung – FiT-

Licht e.V., www.FitLicht.de).

Fazit und Perspektiven
Architekten und Beratende Ingenieure ha-

ben vor Verabschiedung des Referentenent-

wurfs die Aufnahme objektiver Kriterien an 

die Unabhängigkeit der Aussteller geltend 

gemacht, was die Politik nur bedingt umge-

setzt hat.

Bundesminister Tiefensee erwartet, daß 

jährlich für rund 900.000 Gebäude Energie-

ausweise ausgestellt werden müssen, davon 

würden etwa 300.000 der Bedarfsausweis-

pflicht unterliegen. Der Bauminister ist zu-

versichtlich, daß sich deutlich mehr Gebäu-

deeigentümer für den bedarfsorientierten 

Energieausweis entscheiden werden.

Der Energieausweis bedeutet insgesamt 

gesehen ein Plus auf allen Ebenen: mehr 

Transparenz und mehr Wettbewerb auf dem 

Immobilienmarkt und mehr Anreiz zur Ener-

gieeinsparung, damit auch zum Klimaschutz 

zusätzliche Arbeitsplätze.

Es bleibt zu hoffen daß sich Qualifizie-

rung und vertieftes Expertenwissen für Ar-

chitekten und Ingenieure lohnt, das eigene 

Leistungsspektrum für die Effizienzverbesse-

rung und energetische Gebäudemodernisie-

rung auszubauen.

Dipl.Ing. Günther Volz ist Beratender

Ingenieur VBI VDI VDE und Vorsitzender 

des AK Energie der Bundesingenieur-

kammer.

Kontakt: volz@impuls-programm.de


